
4

Gesetz
zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten 

- OWG -

vom 12. Januar 1968 
(GBl. I Nr. 3 S. 101)

i. d. F. des Devisengesetzes vom 19. Dezember 1973 
(GBl. I Nr. 58 S. 574) 

und des Gesetzes vom 19. Dezember 1974 
zur Änderung des Strafgesetzbuches, des Anpassungsgesetzes 
und des Gesetzes zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten 

(GBl. 1 Nr. 64 S. 591)

1. Kapitel 
Grundsätzliche Bestimmungen

§1
Aufgaben bei der Bekämpfung 

von Ordnungswidrigkeiten

Die Bekämpfung von Ordnungswidrig
keiten trägt dazu bei, die freiwillige, be
wußte Disziplin der Bürger zur Gewährlei
stung von Ordnung und Sicherheit und zur 
Wahrung der Normen des sozialistischen 
Zusammenlebens zu entwickeln. Damit 
wird zugleich Straftaten vorgebeugt und 
die sozialistische Gesetzlichkeit gefestigt.

§ 2
Ordnungswidrigkeiten 1

(1) Ordnungswidrigkeiten sind schuld
haft begangene Rechtsverletzungen, die 
eine Disziplinlosigkeit zum Ausdruck brin
gen und die staatliche Leitungstätigkeit er
schweren oder die Entwicklung des sozia
listischen Gemeinschaftslebens stören, je
doch die Interessen der sozialistischen Ge
sellschaft oder einzelner ihrer Bürger nicht 
erheblich verletzen und deshalb keine 
Straftaten sind.

(2) Ordnungswidrigkeiten sind insbeson
dere solche Rechtsverletzungen, durch die

1. eine den gesellschaftlichen Erforder
nissen entsprechende Organisierung und 
Gestaltung notwendiger staatlicher Maß
nahmen behindert oder in ihrer Wirksam
keit gehemmt wird;

2. wirtschaftsleitende Maßnahmen be
einträchtigt werden;

3. die öffentliche Ordnung und Sicher
heit gestört wird;

4. notwendige Schutz- und Sicherungs
maßnahmen in ihrer Wirksamkeit beein
trächtigt werden;

5. gesetzlich vorgesehene Kontrollmaß- 
nahmen behindert oder erschwert werden.

(3) Ordnungswidrigkeiten sind nur die
jenigen Rechtsverletzungen, die in einer 
gesetzlichen Bestimmung ausdrücklich als 
solche bezeichnet werden.

Erlaß von 
Ordnungsstrafbestimmungen

§3

(1) Ordnungsstrafbestimmungen können 
in Gesetzen der Volkskammer, in Erlassen 
des Staatsrates und Anordnungen des Na
tionalen Verteidigungsrates und in Verord
nungen und Beschlüssen des Ministerrates 
sowie unter Beteiligung des Ministers der 
Justiz in Anordnungen von Mitgliedern des 
Ministerrates und Leitern zentraler Organe 
im Rahmen der ihnen übertragenen Befug
nisse festgelegt werden.

(2) Diese Bestimmungen bedürfen der 
Verkündung in der gesetzlich festgelegten 
Form. Zwischen der Verkündung und dem 
Inkrafttreten soll eine Frist von mindestens 
einem Monat liegen.

(3) Soweit gesetzlich festgelegt, können 
die örtlichen Volksvertretungen und Räte 
innerhalb ihres Verantwortungsbereichs die 
Rechtspflichten durch Beschlüsse näher be
zeichnen, für deren Verletzung die gesetz
lichen Bestimmungen Ordnungsstrafmaß
nahmen vorsehen. Die Beschlüsse sind in 
geeigneter Weise öffentlich bekanntzuma
chen.


